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Spruch 
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IM NAMEN DER REPUBLIK! 
 

Der Asylgerichtshof hat durch den Richter Mag. HUBER-HUBER als Vorsitzenden und die Richterin Dr. 
FAHRNER als Beisitzerin über die Beschwerde des XXXX, StA. Türkei, gegen den Bescheid des 
Bundesasylamtes vom 08.07.2008, Zl. 01 17.202-BAL, in nichtöffentlicher Sitzung zu Recht erkannt: 
 

Die Beschwerde wird gemäß § 7 Asylgesetz 1997 idF BGBl. I Nr. 126/2002 und gemäß § 8 Abs. 1 Asylgesetz 
1997 idF BGBl. I Nr. 101/2003 als unbegründet abgewiesen. 

Text 

Entscheidungsgründe: 
 

1. Der Beschwerdeführer (im Folgenden: BF), ein Staatsangehöriger der Türkei und Angehöriger der kurdischen 
Volksgruppe, reiste am 27.07.2001 gemeinsam mit seiner Ehegattin und seinen drei, zum damaligen Zeitpunkt 
minderjährigen Kindern illegal in das Bundesgebiet von Österreich ein. Er stellte für sich am 27.07.2001 einen 
Asylantrag, für seine Ehegattin (ho Zl. 227.811) und die gemeinsamen Kinder (ho Zl. 227.810, 227.812 und 
227.813) wurde jeweils ein auf den BF bezogener Asylerstreckungsantrag gestellt. 
 

Zusammengefasst machte der BF geltend, er habe sich bereits in den Jahren 1990 bis 1994 mit seiner Familie als 
Gastarbeiter in Österreich aufgehalten. Da ihm damals sein Vater mitgeteilt habe, dass sein Bruder 
verschwunden sei, sei er mit seiner Familie 1994 in die Türkei zurückgekehrt. Schon bei der Einreise sei er 
überprüft und über seinen Bruder befragt worden. Die Sicherheitsbehörden hätten vermutet, dass der BF - 
genauso wie sein Bruder - für die PKK gearbeitet hätte. Auch bei der Polizei im Heimatort XXXX sei er über 
seinen Bruder und die PKK einvernommen worden. Dabei habe man ihn drei Tage festgehalten und geschlagen. 
Im Mai 1994 sei er dann zu Hause festgenommen worden, da er zuvor versucht habe, sich neue Reisepässe 
ausstellen zu lassen. Dabei habe man ihm wieder unterstellt, er würde im Ausland für die PKK arbeiten. Diesmal 
sei er vier Tage festgehalten worden. Schließlich habe man ihn dazu veranlasst, den Antrag auf Ausstellung von 
Reisepässen zurückzuziehen. Er habe dann den Antrag zurückgezogen. 
 

Im November 1994 habe er versucht, gemeinsam mit seiner Familie illegal aus der Türkei über Bulgarien nach 
Österreich auszureisen. Dabei sei er jedoch betreten, festgenommen und getrennt von seiner Familie in einer 
Zelle untergebracht worden. Man habe ihn schließlich zu einer 6-monatigen Freiheitsstrafe verurteilt, die er auch 
verbüßt habe. Am 20.07.1997 sei sein Bruder im Gefängnis an einem Herzinfarkt verstorben. In der Folge habe 
der BF das Lebensmittelgeschäft seines Vaters weitergeführt. Nun seien PKK-Angehörige zu ihm ins Geschäft 
gekommen und hätten ihn aufgefordert, genauso wie sein Bruder für sie zu arbeiten. Er habe daraufhin das 
Geschäft verkauft und sei mit der Familie nach Österreich ausgereist. 
 

In einer ergänzenden schriftlichen Stellungnahme vom 31.12.2001 wurde das Vorbringen im Wesentlichen 
wiederholt. 
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2. Das Bundesasylamt hat mit Bescheid vom 19.03.2002, FZ. 01 17.202-BAL den Asylantrag des BF gem. § 7 
AsylG 1997 abgewiesen (Spruchpunkt I.) und die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des BF 
in die Türkei gem. § 8 AsylG 1997 für zulässig erklärt (Spruchpunkt II.). 
 

3. Gegen diesen Bescheid wurde mit Schriftsatz vom 04.04.2002 innerhalb offener Frist Berufung eingebracht. 
 

4. Der Unabhängige Bundesasylsenat hat mit Bescheid vom 28.02.2008, GZ. 227.809/0/2E-XX/25/02 der 
Berufung statt gegeben und die Angelegenheit gem. § 66 Abs. 2 AVG an das Bundesasylamt zur neuerlichen 
Durchführung des Verfahrens und Erlassung eines Bescheides zurück verwiesen. Die Zurückverweisung wurde 
im Wesentlichen damit begründet, dass das Bundesasylamt Ermittlungen zum realen Hintergrund der 
vorgetragenen Fluchtgeschichte unterlassen habe, indem es das vom BF vorgelegte zollbehördliche Schriftstück 
nicht übersetzt, die Angaben zur Haft des BF nicht hinterfragt und nicht geprüft habe, ob der verstorbene Bruder 
des BF tatsächlich ein PKK Aktivist war. 
 

5. Am 15.05.2008 führte das Bundesasylamt eine neuerliche Einvernahme des BF durch, wobei die Ehegattin 
und diese als gesetzliche Vertreterin für ihre Kinder die Asylerstreckungsanträge aufrecht hielt und angab, keine 
eigenen Fluchtgründe zu haben. Der BF verwies noch einmal auf seine Verurteilung in der Türkei wegen eines 
illegalen Ausreiseversuches. Die Verurteilung sei auch wegen Unterstützung und Beihilfe der PKK erfolgt. 
Ansonsten machte er neuerlich geltend, die türkischen Behörden würden ihn wegen seines Bruders verfolgen. 
Befragt, ob seine zwei anderen Brüder, die in der Türkei leben, und seine Eltern Schwierigkeiten hätten, gab er 
an, dass einer dieser Brüder stumm und taub sei und deshalb keine Schwierigkeiten habe. Der weitere Bruder 
lebe in XXXX und der BF wüsste nichts von etwaigen Problemen. Die Eltern hätten schon allein aufgrund ihres 
fortgeschrittenen Alters keine Probleme mit den Sicherheitsbehörden. Hinsichtlich des bisherigen Vorbringens, 
soweit es den illegalen Grenzübertritt nach Bulgarien im November 1994 betrifft, bei dem der BF mit seiner 
Familie betreten worden sein soll, machte er bei der Einvernahme im Mai 2008 eine von der ursprünglichen 
abweichende Darstellung. Er habe zwar mit seiner Familie die Grenze nach Bulgarien überschreiten wollen, sei 
jedoch als einziger von der Familie betreten und festgenommen worden. Die Familie selbst habe sich zum 
Zeitpunkt seiner Festnahme nicht in dem Fahrzeug befunden, in dem er mitgefahren sei. Nach Aussage der 
Ehegattin des BF, sei sie mit den Kindern zurück zu ihren Schwiegereltern gefahren, nachdem sie erfahren habe, 
dass ihr Ehegatte festgenommen wurde. Außerdem gab der BF an, dass er zwei Tage nach der Festnahme einem 
Gericht vorgeführt wurde, das ihn verurteilt habe. Nach der ersten Darstellung, sei er mit seiner Familie 
festgenommen und getrennt von seiner Familie in einer Zelle untergebracht worden. Dort habe man ihn 10 Tage 
festgehalten, ehe er zu einem Gericht überstellt worden sei. 
 

Der BF machte bei der Einvernahme am 15.05.2008 auch abweichende Angaben betreffend seines aus 
Österreich in die Türkei verbrachten Fahrzeuges . Er habe das Fahrzeug den Zollbehörden im August 1995 
übergeben, nachdem er keinen Reisepass mehr bekommen habe. Da es in der Türkei verboten sei, ein Fahrzeug 
länger als sechs Monate mit einem ausländischen Kennzeichen zu lenken und da ihm die Ausstellung eines 
neuen Reisepasses verweigert worden war, habe er das Fahrzeug abgegeben. Bei der ersten Aussage gab der BF 
an, er habe 1995 seinen PKW den Zollbehörden übergeben. Der BF war im Besitze eines Schriftstückes der 
Zollbehörde XXXX. Aus diesem ging hervor, dass der BF am 26.08.1995 in die Türkei eingereist ist und er 
dabei im Besitze eines türkischen Reisepasses war, den er nach seinen Angaben schon seit 9 Monaten nicht mehr 
gehabt hätte. Ohne diesen Widerspruch erklären zu können, behauptete er, dass seine Angaben den Tatsachen 
entsprechen würden und er bereits 1994 in die Türkei eingereist wäre. 
 

Schließlich wurde er zu einem weiteren Bruder befragt, der in Österreich lebt und in die Türkei auf Urlaub fährt. 
Der BF gab an, er glaube nicht, dass der Bruder H. Probleme in der Türkei hat, da er über den Flughafen einreist. 
Sein Bruder habe "vielleicht nicht mit der PKK zu tun". 
 

6. Das Bundesasylamt hat mit Bescheid vom 08.07.2008, FZ. 01 17.202-BAL den Asylantrag des BF neuerlich 
gem. § 7 AsylG 1997 abgewiesen (Spruchpunkt I.) und die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung 
des BF in die Türkei gem. § 8 AsylG 1997 für zulässig erklärt (Spruchpunkt II.). Eine Ausweisungsentscheidung 
hat das Bundesasylamt nicht getroffen. 
 

Die Entscheidung wurde im Wesentlichen damit begründet, dass das Vorbringen des BF nicht glaubhaft sei und 
es deshalb keiner asylrechtlichen Prüfung unterzogen werde. Mangels Glaubhaftigkeit des Vorbringens scheide 
auch eine Gefährdung gem. § 57 Abs. 2 FrG aus. Für ein Refoulementverbot hätten sich keine Anhaltspunkte 
ergeben. Der BF sei gesund und arbeitsfähig. Außerdem sei die Grundversorgung sowie eine soziale und 
medizinische Versorgung in der Türkei gewährleistet. Es hätten sich somit keine außergewöhnlichen Umstände 
ergeben, dass der BF im Falle der Rückkehr in die Türkei der Gefahr einer unmenschlichen Behandlung oder 
einer Bestrafung oder der Todesstrafe ausgesetzt wäre. In der Türkei herrsche außerdem kein internationaler oder 
innerstaatlicher Konflikt, durch den der BF als Zivilperson mit Lebensgefahr oder Gefährdung seiner 
körperlichen Integrität in Folge daraus resultierender, willkürlicher Gewaltanwendung zu rechnen hätte. 
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7. Gegen diese Entscheidung wurde nunmehr gegenständliche Beschwerde eingebracht. Die Beschwerde wurde 
im Wesentlichen damit begründet, dass der BF als Flüchtling anzuerkennen oder zumindest die Zurückweisung, 
Zurückschiebung oder Abschiebung in die Türkei für unzulässig zu erklären und ihm eine befristete 
Aufenthaltsberechtigung zu erteilen wäre. Das Vorbringen des BF sei glaubwürdig. Den von der Behörde 
aufgezeigten Widersprüchen werde damit entgegen getreten, dass zum Einen die Ereignisse sehr lange zurück 
liegen und mit der Zeit die Erinnerung an gewisse Zeitpunkte und Abläufe verblassen würde und andererseits sei 
der BF bei den vorhergehenden Einvernahmen nicht richtig oder nur ungenau übersetzt worden. Weiters 
bemängelte der BF, die belangte Behörde habe nicht ausreichende Ermittlungen getätigt, die von Amts wegen zu 
führen seien, zumal es dem BF nicht möglich war, die geforderten Beweismittel vorzulegen. Die belangte 
Behörde habe auch keine Ermittlungen zum Phänomen der Sippenhaft in der Türkei getätigt. Im Übrigen sei 
unter Verweis auf Berichte verschiedener NGOs, der Schweizerischen Flüchtlingshilfe und anderer 
Organisationen das Kurdenproblem in der Türkei nach wie vor vorhanden und gingen die türkischen 
Sicherheitsbehörden mit unrechtmäßigen und überzogenen Maßnahmen gegen die Mitglieder der kurdischen 
Bevölkerung vor, insbesondere wenn es sich um mutmaßliche PKK Angehörige oder Unterstützer handelt. PKK 
Angehörige würden nach wie vor mit strengen behördlichen Maßnahmen verfolgt werden. 
 

8. Da der angefochtene Bescheid bereits im Juli 2008 erlassen worden war, wurde seitens des Asylgerichtshofes 
mit Schreiben vom 21.06.2010 gemäß § 45 (3) AVG Beweis erhoben und den Parteien des Verfahrens aktuelle 
Länderfeststellungen zur Türkei zugestellt und ihnen die Möglichkeit zur Abgabe einer schriftlichen 
Stellungnahme binnen zwei Wochen ab Zustellung des Schreibens eingeräumt. Somit wurde aufgrund der 
vorliegenden aktuelleren Feststellungen zur Türkei (zu den Anforderungen an die Aktualität einer Quelle vgl. 
etwa Erk. d. VwGHs. vom 9. März 1999, Zl. 98/01/0287 und sinngemäß -im Zusammenhang mit 
Entscheidungen nach § 4 AsylG 1997- das E. vom 11. November 1998, 98/01/0284, bzw. auch E. vom 7. Juni 
2000, Zl. 99/01/0210) bestätigt, dass die Feststellungen des Bundesasylamtes nach wie vor gültig sind (zur 
Zulässigkeit dieser Vorgangsweise in diesem speziellen Fall einer sonst schlüssigen und umfassenden 
Beweiswürdigung des Bundesasylamtes siehe Erkenntnis des VwGH vom 17.10.2006, Zahl: 2005/20/0459-5, 
ebenso Beschluss des VwGH v. 20.6.2008, Zahl 2008/01/0286-6; vgl. auch Erk d. VfGH v. 10.12.2008, 

U 80/08-15, wo der unterlassene schriftliche Vorhalt an den BF nach dem Verstreichen eines mehrjährigen 
Zeitraumes seit der Einbringung eines Rechtsmittels gegen den angefochtenen Bescheid in Bezug auf die 
aktuelle asyl- und abschiebungsrelevante Lage im Herkunftsstaat und die Einräumung der Möglichkeit, hierzu 
Stellung zu nehmen [neben dem zusätzlichen Unterlassen der Durchführung einer Verhandlung] ausdrücklich als 
Akt der behördlichen Willkür bezeichnet wurde und hieraus e contrario ableitbar ist, dass aus der Sicht des 
VfGH die Durchführung einer schriftlichen Beweisaufnahme gemäß § 45 AVG im hier erörterten Umfang einen 
tauglichen Ermittlungsschritt darstellen kann, welcher das erkennende Gericht von der Verpflichtung zur 
Durchführung einer Verhandlung in gewissen Fällen befreien kann. Ein solcher Fall liegt hier vor.) . 
 

Darüber hinaus wurde der Beschwerdeführer mit gleichem Schreiben eingeladen, alle ihm zur Verfügung 
stehenden und ihm zugänglichen Bescheinigungsmittel, Dokumente und Gegenstände, welche für das Verfahren 
relevant sind, das Vorbringen bescheinigen können und im erstinstanzlichen Verfahren noch nicht vorgelegt 
wurden bzw. deren Kenntnisnahme bis dato im Verfahren nicht erfolgte innerhalb einer Frist von zwei Wochen 
ab Zustellung dem Asylgerichtshof vorzulegen. 
 

9. Bis dato ist keine Stellungnahme seitens der Parteien eingelangt. 
 

II. Der Asylgerichtshof hat wie folgt erwogen: 
 

1. Beweis wurde erhoben durch: 
 

Einsichtnahme in den erstinstanzlichen Verfahrensakt unter Berücksichtigung der Angaben des BF und seiner 
Ehegattin vor dem Bundesasylamt, sowie der darin enthaltenen Beweismittel; 
 

durch Heranziehung der bereits vom Bundesasylamt verwendeten Dokumentationsquellen über das 
Herkunftsland des BF sowie folgender Länderdokumentationquellen, die den Parteien zur Kenntnis gebracht 
wurden: 
 

Auswärtiges Amt, Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Türkei, 29.06.2009 sowie vom 
11.09.2008 
 

BAMF, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Türkei, Amnestien, Strafnachlass, 
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Verjährung, Begnadigung, 01.02.2008. 
 

EU-Kommission, Türkei Fortschrittsbericht 2007, 06.11.2007, Türkei Fortschrittsbericht (engl.) 2008, 5.11.2008 
 

Annual Report of the United States Commission on International Religious Freedom, Mai 2008. 
 

Home Office, Country of Origin Information Report, Turkey, Dezember 2007, September 2008, März 2009 
 

USDOS: Country Reports on Human Rights Practices 2007: Turkey, 11.03.2008, dieselbe Quelle für den 
Berichtszeitraum 2008: 25.2.2009 
 

USDOS: International Religious Freedom Report Turkey, 19.9.2008 
 

APA0332 v. 2.1.2009: "Türkisches Staatsfernsehen sendet Kurdisch - "TRT-6, be xer be" 
 

BAMF, Bericht über das Eurasil Meeting zur Türkei vom 24. Juni 2008, Oktober 2008 
 

BAMF, Glossar islamische Länder, Band 23 Türkei, , Seite 3, Amnestiegesetze, 01.02.2009.Feber 2009 
 

Erkenntnisse des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge zur Türkei vom April 2008 
 

Schweizerisches Bundesamt für Migration BFM, Länderanalysen, September 2008 
 

Accord, KurdInnen in der Türkei, Juni 2009 
 

die im Text genannten Quellen sowie 
 

Bundesamt für Migration, Schweiz, MILA Migrations- und Länderanalysen, Türkei, Erkenntnisse einer 
Dienstreise vom 05.-14.04.2006 
 

2. Festgestellter Sachverhalt: 
 

2.1. Zur Person des BF: 
 

Der BF trägt den im Spruch angeführten Namen und ist am XXXX in T., Provinz Adana, Türkei geboren. Er ist 
Angehöriger der kurdischen Volksgruppe mit islamischem Religionsbekenntnis, verheiratet und Vater von zwei 
Töchtern und einem Sohn. Neben seinen Eltern hat der BF im Heimatland noch zwei Brüder und eine Schwester. 
In den Jahren 1974 bis 1980 absolvierte der BF die Grundschule. Danach arbeitete er als Kraftfahrer, KFZ-
Mechaniker und zuletzt - vor der Ausreise - als Lebensmittelhändler im Geschäft seines Vaters. Im Jahr 2001 
wurde das Lebensmittelgeschäft verkauft und der BF reiste gemeinsam mit seiner Familie nach Österreich, wo 
der gegenständlichen Asylantrag (bzw. Asylerstreckungsanträge für seine Familienangehörigen) gestellt wurde. 
Den Militärdienst absolvierte der BF für die Dauer von ca. 1 Monat. Von der restlichen Militärdienstzeit kaufte 
er sich frei. 
 

Der BF hielt sich bereits in den Jahren 1990 bis Anfang 1994 mit seiner Familie in Österreich auf. Im Jänner 
1994 reiste er mit seiner Familie in die Türkei zurück. Er sei von seinem Vater verständigt worden, dass sein 
Bruder M. verschwunden ist, somit musste der BF das Geschäft seines Vaters übernehmen. 
 

2.2. Zum Vorbringen: 
 

Es ist nicht glaubhaft, dass der BF sein Heimatland aus asylrelevanten Gründen verlassen oder mit einer 
asylrelevanten Verfolgung im Falle der Rückkehr zu rechnen hat. Der BF hatte zwar im Jahr 1994, nachdem er 
aus Österreich in die Türkei zurückgekehrt ist, Probleme mit den Sicherheitsbehörden und der türkischen Justiz. 
Diese resultierten jedoch daraus, dass der BF im November 1994 versuchte, die Türkei über Bulgarien auf 
illegalem Weg zu verlassen. Dabei wurde er betreten und festgenommen. Er wurde von einem Gericht in 
Istanbul zu einer Freiheitsstrafe von 6 Monaten verurteilt, die er unmittelbar darauf auch verbüßt hat. Eine 
gleichzeitige Verurteilung wegen Unterstützung und Beihilfe der PKK wurde vom BF nicht glaubhaft dargelegt. 
Selbst wenn man aber von der Richtigkeit dieses Teils des Vorbringens ausgeht, war es nicht ausreisekausal im 
Jahr 2001. Dass der BF seit dieser Verurteilung bis zur Ausreise wegen seines im Jahr 1997 verstorbenen 
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Bruders M., der ein Mitglied der PKK gewesen sein soll, asylrelevant verfolgt worden und ihm deshalb ein 
weiterer Verbleib in der Türkei unerträglich gemacht worden wäre, ist nach dem Ergebnis des 
Ermittlungsverfahrens nicht nachvollziehbar und konnte daher nicht festgestellt werden. Ebenso wenig wurde 
nachvollziehbar dargelegt, dass der BF seitens der PKK unter Druck gesetzt worden wäre. 
 

Es haben sich im Ermittlungsverfahren darüber hinaus keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass der BF im Falle 
der Rückkehr aktuell Gefahr liefe, in der Türkei einer unmenschlichen Behandlung oder Strafe oder der 
Todesstrafe bzw. einer sonstigen konkreten individuellen Bedrohung seines Lebens oder körperlichen 
Unversehrtheit aufgrund willkürlicher Gewaltanwendung als Folge eines innerstaatlichen oder internationalen 
Konfliktes in seinem Heimatland ausgesetzt zu werden. 
 

Der BF war in seinem Heimatland weder politisch tätig, noch nahm er an bewaffneten oder gealttätigen 
Auseinandersetzungen teil, noch hat er die PKK aktiv unterstützt. 
 

2.3. Zum Herkunftsland sind aufgrund der o. a. 

Länderdokumentationsquellen, die den Parteien zur Kenntnis gebracht wurden, folgenden Feststellungen zu 
treffen: 
 

Allgemeines 
 

Die Entwicklung der vergangenen Jahre ist gekennzeichnet durch einen tiefgreifenden Reformprozess, der 
wesentliche Teile der Rechtsordnung (besonders im Strafrecht, aber auch im Zivil- oder Verfassungsrecht) 
erfasst hat und auf große Teile der Gesellschaft ausstrahlt. Die türkische Regierung hat zuletzt im Rahmen des 
47. Assoziationsrates der EG mit der Türkei in Brüssel am 19. Mai 2009 ein klares Bekenntnis zum Ziel der EU-
Vollmitgliedschaft abgegeben und angekündigt, den Reformprozess zu beschleunigen. 
 

Politische Opposition 
 

Die Auseinandersetzung zwischen den politischen Lagern ist geprägt von großer Härte; der Gemeinsinn über die 
Parteigrenzen hinweg ist wenig ausgeprägt. Immer wieder werden Konflikte bis zur versuchten Ausschaltung 
des politischen Gegners getrieben (Verbotsverfahren gegen die AKP). Das politische System hat diese 
Bewährungsprobe jedoch bestanden. 
 

Politisch Oppositionelle werden in der Türkei nicht systematisch verfolgt. Die Arbeit der oppositionellen pro-
kurdischen und in Teilen PKK-nahen DTP (Demokratik Toplum Partisi) wird jedoch teilweise von Seiten der 
Justiz durch Verfahren behindert, die die Meinungsfreiheit oder die politische Betätigungsfreiheit der DTP-
Abgeordneten oder -Mitglieder einschränken. 
 

Das türkische Verfassungsgericht hatte früher in zahlreichen Fällen von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, 
Parteien zu verbieten. Die Schließungsverfahren richteten sich entweder gegen islamistische Parteien, z.B. 1998 
die "Wohlfahrts-Partei" (Refah Partisi), 2001 die "Tugend-Partei" (Fazilet Partisi), oder pro-kurdische Parteien, 
z. B. DEP, HADEP und nunmehr auch DTP. Das im November 2007 eingeleitete Verbotsverfahren gegen die 
oppositionelle DTP ist inzwischen abgeschlossen. Die Partei wurde am 11.12.2009 verboten und 2 der 21 DTP-
Abgeordneten, darunter der Parteichef Ahmed Atatürk, sowie 35 DTP -Vertreter wurden mit einem politischen 
Betätigungsverbot belegt. Die Nachfolge trat die zumeist von den Kurden gewählte BDP (Friedens- und 
Demokratiepartei) an. Diese Partei hat mit 20 Abgeordneten Fraktionsstärke. Nach dem Verbot der DTP im 
Dezember 2009 traten die meisten DTP-PolitikerInnen der BDP bei. Von den Verfahren gegen Parteien vor dem 
Verfassungsgericht sind grundsätzlich die Verfahren gegen ihre Amtsträger vor Straf- oder Sicherheitsgerichten 
zu unterscheiden. Letztere werden in der Regel wegen Meinungsdelikten oder des Vorwurfs der Unterstützung 
einer illegalen Organisation geführt. 
 

Dem dt. Auswärtige Amt ist kein Fall bekannt geworden, in dem die einfache Mitgliedschaft in der HADEP oder 
in der DEHAP - ohne besondere, z.B. strafrechtlich relevante Verdachtsmomente - zu Repressalien gegen die 
Betreffenden geführt hätte (Auswärtiges Amt, Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der 
Türkei, 11.09.2008). 
 

Der Ländersachverständige Dr. Süleyman CEVIZ (Qualifikationsprofil liegt in Form eines Lebenslaufes zur 
Einsichtnahme auf) vertritt im Rechercheergebnis vom 22.1.2009 im Asylverfahren E10 225.082, sowie vom 
22.1.2009 zum Aylverfahren E10 227.684 die Auffassung, dass der bloße Kontakt zur HADEP/DEHAP bzw. die 
bloße ehemalige Mitgliedschaft beim Fehlen eines weiteren qualifizierten Sachverhaltes zu keinen staatlichen 
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Verfolgungshandlungen führt(e). Auch wurde nur gegen einige wenige besonders prominente (ehemalige) 
Mitglieder der DEP strafrechtlich vorgegangen. 
 

Die HADEP war bis zum Verbot eine legale Partei, ergo waren auch ihre Veranstaltungen bis zum Zeitpunkt 
ihres Verbots legal. 
 

Aus einer Auskunft der ÖB Ankara, basierend auf eine Auskunft eines türkischen Vertrauensanwaltes vom 
14.8.2008 an das Bundesasylamt, Az.: 3000.300/77/2008 geht hervor, dass die Regierung zwar im Jahr 2000 
eine relativ strenge Haltung gegenüber der HADEP einnahm, dies heute gegenüber der Nachfolgepartei DTP 
nicht der Fall ist. Die Haltung der Regierung gegenüber den Mitgliedern der DTP sei "sehr gemäßigt, wenn nicht 
gar locker." 
 

Das Auswärtige Amt Berlin geht auch davon aus, dass gegenwärtig prokurdische Demonstrationen, so lange sie 
friedliche verlaufen von den Sicherheitskräften grundsätzlich nicht aufgelöst werden (Punkt 

1.2. des Bericht des AA Berlin zur asyl- und abschiebungsrelevanten Lage in der Türkei vom 11.9.2008) 
 

Meinungs- und Pressefreiheit: 
 

2008 hat es positive Entwicklungen im Bereich der Meinungsfreiheit gegeben. Nach der Reform des Artikel 301 
StrafG im April 2008 (in Kraft getreten am 08.05.2008) können Ermittlungen nur noch nach Zustimmung des 
Justizministers aufgenommen werden. Zudem ist der Tatbestand "Beleidigung des Türkentums" durch die 
Formulierung "Beleidigung der Türkischen Nation" abgeändert, der Strafrahmen von drei auf zwei Jahre 
heruntergesetzt sowie für im Ausland begangene Taten an das Inlandsstrafmaß angepasst worden. Wiederholt 
wurde es von Seiten der Justiz seither abgelehnt, Verfahren einzuleiten. Nach Auskunft des Justizministeriums 
wurden dort von den Staatsanwaltschaften bis Anfang Februar 2009 insgesamt 618 Fälle (Mischung aus Alt- und 
Neufällen) zur Bewilligung der Strafverfolgung vorgelegt. In 87 % der Fälle erging keine Bewilligung, in 13 % 
wurde es der Staatsanwaltschaft überlassen, Ermittlungen einzuleiten. 
 

Strafverfolgungs- und Strafzumessungspraxis 
 

Das türkische Recht sichert die grundsätzlichen Verfahrensgarantien im Strafverfahren. Die 
 

Unabhängigkeit der Justiz ist in der Verfassung verankert (Art. 138). Für Entscheidungen u. a. über 
Verwarnungen, Versetzung oder den Verbleib im Beruf ist der Hohe Rat der Richter und Staatsanwälte unter 
Vorsitz des Justizministeriums zuständig (Verhandlung in geschlossenen Verfahren; ohne gerichtliche 
Überprüfungsmöglichkeit). 
 

Im Jahr 2008 hat sich die vormals zögerliche Haltung bezüglich der Verfolgung von Soldaten, Gendarmen und 
Polizeibeamten nachweisbar verbessert. Immer noch kommt es aber nur in wenigen Einzelfällen zu 
Verurteilungen bei diesen Personen. In Bezug auf die Verfolgung und den Schutz bei Gewaltdelikten gegen 
Frauen hat der EGMR den türkischen Staat am 09.06.2009 in der Rechtssache Opuz zu einer Zahlung von 
Schadenersatz in Höhe von 30.000 ¿ verurteilt. Der türkische Staat war trotz einer offensichtlichen 
Bedrohungssituation im Jahr 2002 nicht zum Schutz einer Frau und ihrer Mutter vor ihrem ehemaligen Ehemann 
eingeschritten. Der Gerichtshof stellte ein allgemeines Klima staatlicher Toleranz gegenüberhäuslicher Gewalt 
gegen Frauen, insb. eine diesbezügliche Teilnahmslosigkeit der Verfolgungsbehörden und der Justiz fest. Die 
Türkei reagierte nach 2002 bereits mit Gesetzesänderungen, es bestehen jedoch weiter Defizite. 
 

Polizeiliche Gewahrsame/Haftanstalten 
 

Die Null-Toleranz-Politik gilt weiterhin grundsätzlich als Richtschnur der Bekämpfung von 
 

Folter und unmenschlicher Behandlung durch staatliche Organe. Insgesamt werden jedoch Personen, die 
verdächtigt werden, Misshandlungen oder Folter begangen zu haben, noch 
 

nicht in ausreichendem Maße verfolgt. In der Türkei gibt es zur Zeit 422 Gefängnisse (2006: 382), darunter 13 
sog. F-Typ-Gefängnisse für Häftlinge, die wegen Terror- oder organisierten Verbrechens einsitzen (je 2 in 
Ankara, Izmir, Tekirdag und Kocaeli, je 1 in Adana, Bolu, Edirne, Van und Kirikkale), und sechs 
Jugendhaftbzw. Erziehungsanstalten. Bei einer Kapazität der Gefängnisse für 98.238 Personen waren im 
November 2008 nach offiziellen Angaben 98.755 Personen inhaftiert (2007: 70.477). 
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Die Haftbedingungen in türkischen Gefängnissen älterer Bauart mit Zellen für bis zu 100 Personen entsprechen 
weiterhin nicht EU-Standards. Auch das beim Ministerpräsidentenamt angegliederte Präsidium für 
Menschenrechte räumt hier Nachholbedarf ein. Laut einer Presseerklärung des Präsidenten des Präsidiums 
erfüllen darüber hinaus 33 % von 987 untersuchten Haftanstalten (Gefängnisse sowie Einrichtungen zur 
vorübergehenden Gewahrsamnahme) nicht die internationalen Standards (Überbelegung, Raummangel, Mangel 
an Toiletten und Hygiene, Mangel an Unterbringungsmöglichkeiten für Frauen und Mangel an Polizistinnen). 
Die seit 2001 neu eingeführten F-Typ-Gefängnisse können hingegen in vielerlei Hinsicht als vorbildlich 
bezeichnet werden (Zellengröße, Hygiene, Betätigungs-möglichkeiten für Gefangene, ärztliche Betreuung). Am 
22.01.2007 hat das Justizministerium die von Menschenrechtsorganisationen kritisierten Isolierungsvorschriften 
gelockert. Die Freizeit der Häftlinge in Gemeinschaft (Gruppen von maximal 10 Personen) wurde auf 10 
Stunden pro Woche erhöht (Ausnahme: Schwerverbrecher oder besonders gefährliche Häftlinge). Nach einer 
Studie des "Çagdas Hukucular Dernegi" (Verein Moderner Anwälte), die Ende 2007/Anfang 2008 mit 120 
Untersuchungshäftlingen in sechs Haftanstalten durchgeführt wurde, wird dieses Recht auf Freizeit in 
Gemeinschaft nicht vollständig respektiert. Der Ausschuss des Europarats für die Verhütung von Folter hat nach 
seinem Besuch des Hochsicherheitsgefängnisses Imrali im Mai 2007 die türkische Regierung aufgefordert, die 
Isolationshaft von Abdullah Öcalan zu beenden. Laut Pressemeldungen vom November 2008 kündigte 
Justizminister Sahin an, dort Räumlichkeiten für weitere Häftlinge zu schaffen und Mitte 2009 zu prüfen, ob 
künftig fünf bis sechs weitere Insassen dort untergebracht werden könnten. 
 

Sippenhaft 
 

In der Türkei gibt es keine "Sippenhaft" in dem Sinne, dass Familienmitglieder für die Handlungen eines 
Angehörigen strafrechtlich verfolgt oder bestraft werden. 
 

Staatliche Repressionen 
 

Es gibt in der Türkei keine Personen oder Personengruppen, die alleine wegen ihrer Zugehörigkeit zu einer 
Rasse, Religion, Nationalität, sozialen Gruppe oder alleine wegen ihrer politischen Überzeugung staatlichen 
Repressionen ausgesetzt sind. 
 

Kurden 
 

Ungefähr ein Fünftel der Gesamtbevölkerung der Türkei (72 Millionen) - also ca. 14 Millionen Menschen - ist 
zumindest teilweise kurdischstämmig. Im Westen der Türkei und an der Südküste lebt die Hälfte bis annähernd 
zwei Drittel dieser Kurden: ca. drei Millionen im Großraum Istanbul, zwei bis drei Millionen an der Südküste, 
eine Million an der Ägäis-Küste und eine Million in Zentralanatolien. Rund sechs Millionen kurdischstämmige 
Türken leben in der Ost und Südost-Türkei, wo sie in einigen Gebieten die Bevölkerungsmehrheit bilden. Nur 
ein Teil der kurdischstämmigen Bevölkerung in der Türkei ist auch einer der kurdischen Sprachen mächtig. 
 

Weiterhin sind Spannungen in den kurdisch geprägten Regionen im Südosten des Landes zu verzeichnen. Die 
türkischen Militäroperationen gegen PKK-Einrichtungen im Nordirak dauern an; sie stützen sich inzwischen auf 
eine Kooperation zwischen der Türkei, den USA und Irak. Auf wirtschaftlichem und kulturpolitischem Gebiet 
hat die Regierung zahlreiche Anstrengungen zur Verbesserung der Lage der Kurden unternommen. Von 
besonderer Bedeutung ist die Aufnahme kurdischsprachiger Sendungen im staatlichen Fernsehsender TRT seit 
Januar 2009. 
 

Allein aufgrund ihrer Abstammung sind und waren türkische Staatsbürger kurdischer und anderer 
Volkszugehörigkeit keinen staatlichen Repressionen unterworfen. Aus den Ausweispapieren, auch aus Vor- oder 
Nachnamen, geht in der Regel nicht hervor, ob ein türkischer Staatsbürger kurdischer Abstammung ist 
(Ausnahme: Kleinkindern dürfen seit 2003 kurdische Vornamen gegeben werden). 
 

Die meisten Kurden sind in die türkische Gesellschaft integriert, viele auch assimiliert. In Parlament, Regierung 
und Verwaltung sind Kurden ebenso vertreten wie in Stadtverwaltungen, Gerichten und Sicherheitskräften. 
Ähnlich sieht es in Industrie, Wissenschaft, Geistesleben und Militär aus. 
 

In den wirtschaftlich unterentwickelten und z.T. feudalistisch strukturierten Regionen im Osten und Südosten der 
Türkei hat sich die Lage der Kurden seit dem Ende des Bürgerkrieges (Festnahme Öcalans 1999, bis dahin ca. 
37.000 Todesopfer) und vor allem mit der Verabschiedung der Reformgesetze seit 2002 deutlich verbessert, wie 
auch unabhängige Menschenrechtsorganisationen feststellen. Dies schließt erste Schritte bei der Gewährung 
kultureller Rechte ein, wie die Zulassung privater kurdischer Sprachkurse für Erwachsene (die 
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jedoch mangels Nachfrage wieder eingestellt wurden) und die eingeschränkte Genehmigung regionaler 
kurdischsprachiger Radio- und Fernsehsendungen. Ökonomisch sind zudem erste, wenn auch zaghafte 
Entwicklungsansätze zu verzeichnen. 
 

Am 27.05.2008 stellte MP Erdogan in Diyarbakir einen Aktionsplan für den Südosten der Türkei vor, der bis 
2012 Investitionen von 14,5 Mrd. YTL (ca. 12 Mrd. US-D) in die wirtschaftliche Entwicklung der Region 
vorsieht. Das Misstrauen zwischen den Vertretern des türkischen Staates im Südosten - Justiz, Zivilverwaltung, 
Polizei und Militär - und der überwiegend kurdischen Bevölkerung ist zwar immer noch vorhanden, hat sich in 
den letzten Jahren aber verringert. 
 

Der Gebrauch des Kurdischen, d.h. der beiden in der Türkei vorwiegend gesprochenen kurdischen Sprachen 
Kurmanci und Zaza, ist in Wort und Schrift keinen Restriktionen ausgesetzt, der öffentliche Gebrauch ist 
allerdings noch eingeschränkt und im Schriftverkehr mit Behörden nicht erlaubt. Kurdischunterricht und 
Unterricht in kurdischer Sprache an Schulen sind nach wie vor verboten. An zwei Universitäten können seit 
Herbst 2009 Kurdisch-Sprachkurse belegt werden. 
 

Newroz-Feierlichkeiten: 
 

Die Feiern zum kurdischen Neujahrsfest Newroz am 21. März 2009 sind mit Ausnahme kleinerer 
Auseinandersetzungen in Istanbul friedlich verlaufen. Es habe ein massives Aufgebot an Militär und Polizei 
gegeben. Im Jahr davor sei es jedoch zu Ausschreitungen zwischen Newroz-TeilnehmerInnen und 
Sicherheitskräften gekommen, im Zuge derer zwei Personen getötet und mehrere hundert verletzt worden seien. 
Dass Newroz-Feiern zunehmend gewalttätig enden, sei eine relativ neue Entwicklung, die damit 
zusammenhänge, dass die Feierlichkeiten von einigen TeilnehmerInnen zunehmend als Bühne für ihre 
Unterstützung der PKK verwendet würden. Nachdem die Feiern im Jahr 1995 unter dem türkischen Namen 
Nevruz offiziell erlaubt worden seien (wobei weiterhin Strafverfolgung für die Verwendung des kurdischen 
Namens Newroz drohe), seien sie während der zweiten Hälfte der 1990er-Jahre zumeist friedlich verlaufen; 
Tötungen und Verhaftungen seien relativ selten vorgekommen. Zuvor, während der späten 1980er und frühen 
1990er-Jahre, seien Newroz-Feiern mit der Begründung, sie würden kurdischen Separatismus fördern, gänzlich 
verboten gewesen und üblicherweise unter Gewaltanwendung von den Sicherheitskräften aufgelöst worden. 
 

Grundversorgung 
 

Die Türkei kennt bisher keine staatliche Sozialhilfe nach EU-Standard. Sozialleistungen für Bedürftige werden 
auf der Grundlage der Gesetze Nr. 3294 über den Förderungsfonds für Sozialhilfe und Solidarität (Sosyal 
Yardimlasma ve Dayanismayi Tesvik Kanunu) und Nr. 5263, Gesetz über Organisation und Aufgaben der 
Generaldirektion für Sozialhilfe und Solidarität (Sosyal Yardimlasma ve Dayanisma Genel Müdürlügü Teskilat 
ve Görevleri Hakkinda Kanun) gewährt. 
 

Die Sozialhilfeprogramme werden von den in 81 Provinzen und 850 Kreisstädten vertretenen 
 

Stiftungen für Sozialhilfe und Solidarität (Sosyal Yardimlasma ve Dayanisma Vakfi) ausgeführt und sind den 
Gouverneuren unterstellt. Anspruchsberechtigt nach Art. 2 des Gesetzes Nr. 3294 sind bedürftige 
Staatsangehörige, die sich in Armut und Not befinden, nicht gesetzlich sozialversichert sind und von keiner 
Einrichtung der Sozialsicherheit ein Einkommen oder eine Zuwendung beziehen, sowie Personen, die durch eine 
kleine Unterstützung oder durch Gewährleistung einer Ausbildungsmöglichkeit gemeinnützig und produktiv 
werden können. Die Voraussetzungen für die Leistungsgewährung werden von Amts wegen geprüft. Leistungen 
werden gewährt in Form von Unterstützung der Familie (Nahrungsmittel, Heizmaterial, Unterkunft), Hilfen für 
die Ausbildung (Schülerbedarfsartikel, Unterkunft), Krankenhilfe, Behindertenhilfe sowie besondere 
Hilfeleistungen wie Katastrophenhilfe oder die Volksküchen. In einem im Jahr 2008 begonnenen Projekt sollen 
erstmals Bedürftigkeitskriterien für die einzelnen Leistungsarten entwickelt werden. Die Leistungen werden in 
der Regel als zweckgebundene Geldleistungen für neun bis zwölf Monate gewährt; in Einzelfällen entscheidet 
der Vorstand der Stiftung. In der Türkei existieren darüber hinaus weitere soziale Einrichtungen, die ihre eigenen 
Sozialhilfe-programme haben. 
 

Medizinische Versorgung 
 

In der Türkei gibt es neben dem staatlichen Gesundheitssystem, das eine medizinische Grundversorgung 
garantiert, mehr und mehr leistungsfähige private Gesundheitsein-richtungen, die in jeglicher Hinsicht EU-
Standards entsprechen. Auch das staatliche Gesundheitssystem hat sich in den letzten Jahren strukturell und 
qualitativ erheblich verbessert. Am 1. Oktober 2008 trat das zweite Gesetz zur Sozialversicherungsreform 
(Gesetz Nr. 5510) in Kraft. Danach wird die gesetzliche Krankenversicherung auf alle Personengruppen 
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ausgedehnt. Ziel ist die Sicherstellung einer einheitlichen gesund-heitlichen Versorgung aller Bürgerinnen und 
Bürger, indem die gleichen Voraus-setzungen und Leistungsansprüche für Angestellte, Rentner und Selbständige 
herstellt und auch bislang unversicherte Mittellose, die allerdings noch in einer Übergangszeit von zwei Jahren 
nach Inkrafttreten des Reformgesetzes über die so genannte "Grüne Karte", die zur kostenlosen medizinischen 
Versorgung im staatlichen Gesundheitssystem berechtigt (s.u. in diesem Abschnitt), einbezogen werden. 
Rückkehrer aus dem Ausland unterliegen dem gleichen Prüfungsverfahren hinsichtlich ihrer Mittellosigkeit wie 
im Inland lebende türkische Staatsangehörige. 
 

Eine medizinische Versorgung sowie die Behandlungsmöglichkeit psychischer Erkrankungen ist grundsätzlich 
landesweit gegeben. In ländlichen Regionen müssen Patienten unter Umständen in Behandlungszentren größerer 
Städte überwiesen werden. Das Gesundheitswesen garantiert psychisch kranken Menschen umfassenden Zugang 
zu Gesundheitsdiensten und Beratungsstellen. 
 

Rückkehr 
 

Ist der türkischen Grenzpolizei bekannt, dass es sich um eine abgeschobene Person handelt, wird diese nach 
Ankunft in der Türkei einer Routinekontrolle unterzogen, die einen Abgleich mit dem Fahndungsregister nach 
strafrechtlich relevanten Umständen und eine eingehende Befragung beinhalten kann. Abgeschobene können 
dabei in den Diensträumen der jeweiligen Polizeiwache vorübergehend zum Zwecke einer Befragung 
festgehalten werden. Die Einholung von Auskünften kann je nach Einreisezeitpunkt und dem Ort, an dem das 
Personenstandsregister geführt wird, einige Stunden dauern. 
 

Besteht der Verdacht einer Straftat, werden strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet. Wehrdienstflüchtige haben 
damit zu rechnen, gemustert und ggf. einberufen zu werden (u.U. nach Durchführung eines Strafverfahrens). Es 
sind mehrere Fälle bekannt geworden, in denen Suchvermerke zu früheren Straftaten oder über 
Wehrdienstentziehung von den zuständigen türkischen Behörden versehentlich nicht gelöscht worden waren, 
was bei den Betroffenen zur kurzzeitigen Ingewahrsamnahme bei Einreise führte. 
 

Dem Auswärtige Amt ist in jüngster Zeit kein Fall bekannt geworden, in dem ein aus der Bundesrepublik 
Deutschland in die Türkei zurückgekehrter abgelehnter Asylwerber im Zusammenhang mit früheren Aktivitäten 
gefoltert oder misshandelt wurde. Auch die türkischen Menschenrechtsorganisationen haben explizit erklärt, dass 
aus ihrer Sicht diesem Personenkreis keine staatlichen Repressionsmaßnahmen drohen. Für Misshandlung oder 
Folter allein aufgrund der Tatsache, dass ein Asylantrag gestellt wurde, liegen keine Anhaltspunkte vor. 
 

Das Bundesamt für Migration in der Schweiz (MILA Migrations- und Länderanalysen) berichtet über die 
sogenannte Reflexverfolgung in der Türkei nach einer Dienstreise vom 05.-14.04.2006 über folgende 
Erkenntnisse: 
 

Kernaussage 
 

Die vorliegende Notiz basiert auf den Erkenntnissen anlässlich der Dienstreise von April 2006 und wurde mit 
dem schweizerischen Migrationsattaché in Ankara abgeglichen. Sie fasst daneben die wichtigsten 
Stellungnahmen anderer Behörden, Organisationen und Experten zum Thema Reflexverfolgung zusammen. 
 

Nach Einschätzung von MILA haben nahe Familienangehörige von Mitgliedern illegaler Organisationen - 
insbesondere der PKK - oder behördlich gesuchten Personen mit zum Teil langjährigen und regelmäßigen 
Befragungen oder Nachforschungen durch die verschiedenen türkischen Sicherheitsorgane zu rechnen - vor 
allem wenn sie von den Behörden unter Verdacht stehen, Kontakt mit den Gesuchten zu haben. 
 

Da unzählige Verwandte von Mitgliedern dieser Organisationen keine signifikanten Probleme mit den Behörden 
haben, sind die angewandten Maßnahmen aber in der Regel nicht unverhältnismäßig. Eine formelle 
Untersuchung, Verhaftung oder Anklage ausschließlich aufgrund der verwandtschaftlichen Verhältnisse 
scheinen insgesamt äußerst unwahrscheinlich zu sein und es besteht - bis auf zu dokumentierende 
Ausnahmefälle - kein übermäßiges effektives Risiko, deswegen einer behördlichen Verfolgung, Misshandlung 
oder Folter in der Türkei ausgesetzt zu sein. 
 

Tendenziell kann im Vergleich zu früheren Jahren eine Verbesserung der Situation bezüglich Reflexverfolgung 
festgestellt werden. Es ist jedoch immer noch denkbar, dass einzelne Fälle individuell anders verlaufen und von 
der allgemeinen Regelvermutung abweichen können. Um auch solche, in der Regel belegbare Fälle möglichst 
korrekt beurteilen zu können, müssen sie besonders sorgfältig geprüft und - soweit dies möglich ist - spezifisch 
abgeklärt werden. 
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Die während der Dienstreise gewonnenen Informationen konnten die bisherige Einschätzung des BFM 
bestätigen. Diese entspricht zudem weitestgehend den Erkenntnissen und Stellungnahmen anderer Behörden, 
Organisationen und Experten, wobei zur Position der Schweizerischen Flüchtlingshilfe (SFH) die größten 
Abweichungen bestehen. 
 

3. Beweiswürdigung: 
 

3.1. Die Feststellungen zur Person, zur Herkunft und zu den Lebensverhältnissen des BF stützen sich auf die im 
Akt enthaltenen Personaldokumente sowie auf die Angaben des BF, die insoweit schlüssig und nachvollziehbar 
sind und keine Anhaltspunkte enthalten, sie in den Zweifel zu ziehen. 
 

3.2. Die Angaben zur Begründung des Asylantrages des BF entsprechen - wie schon das Bundesasylamt 
festgestellt hat - auf weite Strecken nicht den Tatsachen. Das Vorbringen ist in wesentlichen Punkten 
widersprüchlich und erscheint auch dem erkennenden Senat, insoweit es fluchtbegründende Tatsachen betrifft, 
als nicht der Realität entsprechend. Der BF hat widersprüchliche Angaben gemacht und sind diese Widersprüche 
vom BF nicht in nachvollziehbarer Weise aufgeklärt worden. Der BF erweist sich somit als unglaubwürdig und 
muss sein Vorbringen als nicht glaubhaft qualifiziert werden, insoweit er behauptet, er werde einerseits von den 
staatlichen Organen verfolgt, weil sein Bruder ein Mitglied der PKK gewesen und als solches ins Gefängnis 
gekommen wäre sowie die staatlichen Organe ihm eine Unterstützung der PKK unterstellen würden. Nicht 
glaubhaft ist auch die Behauptung, er sei von der PKK unter Druck gesetzt worden, um ihn "vielleicht" wieder 
zu gewinnen. Dies aus folgenden Gründen: 
 

Der BF hat insgesamt die Bedrohungsszenarien, außer seine eigene Verhaftung und Verurteilung, die im Jahr 
1994 anlässlich seines illegalen Ausreiseversuches aus der Türkei nach Bulgarien erfolgt war, nur sehr 
oberflächlich und vage beschrieben. Es ergeben sich aus seinen Darstellungen Ungereimtheiten und 
Widersprüche. Wäre der Bruder des BF tatsächlich ein Mitglied der PKK gewesen, als solches von den 
Sicherheitsorganen festgenommen und in einem Gefängnis angehalten worden, wo er an einem Herzinfarkt 
verstorben sein soll, dann hätte der BF zumindest über seine Eltern Unterlagen darüber, sei es Dokumente, die 
ein Gerichtsverfahren belegen oder Personaldokumente, Totenschein etc. betreffend seinen Bruder beschaffen 
und vorlegen können. Der BF hat jedoch nicht ein einziges Bescheinigungsmittel, dass seine diesbezüglichen 
Angaben stützt, vorgelegt. Des Weitern behauptete der BF, er selbst sei nicht nur wegen eines illegalen 
Ausreiseversuchs zu einer Freiheitsstrafe von 6 Monaten verurteilt worden, sondern auch wegen Unterstützung 
und Beihilfe der PKK. Auch diese Angaben sind sehr fraglich, zumal nicht ein einziges Dokument vorgelegt 
wurde, dass diese Tatsache belegen könnte. Dem BF müsste es als Partei in einem strafgerichtlichen Verfahren 
eine Leichtes sein, sich eine Kopie des ihn betreffenden Urteils zu beschaffen. Da der illegale Ausreiseversuch 
aber von seiner Ehegattin im Wesentlichen bestätigt wurde, ist eine Verhaftung und Bestrafung deswegen 
plausibel. Auch das Ausmaß der Freiheitsstrafe erscheint für einen derartigen Fall denkbar. Wäre ihm aber 
tatsächlich eine Unterstützung der PKK und Beihilfe (zu einer Straftat der PKK?) zur Last gelegt worden, hätte 
er nach dem Amtswissen mit Sicherheit mit einer höheren Strafe zu rechnen gehabt. Er hat überdies auch nicht 
angegeben, welcher Art von Unterstützung der PKK und Beihilfe ihm zur Last gelegt werden sollte. Er wusste es 
vielmehr selbst nicht mehr so genau. (AS 113), was zusätzlich dafür spricht, dass der BF dies nur angegeben hat, 
um der Darstellung eine Asylrelevanz zu verleihen. 
 

Die freie Beweiswürdigung ist ein Denkprozess der den Regeln der Logik zu folgen hat und im Ergebnis zu 
einer Wahrscheinlichkeitsbeurteilung eines bestimmten historisch-empirischen Sachverhalts, also von Tatsachen, 
führt. Der Verwaltungsgerichtshof führt dazu präzisierend aus, dass eine Tatsache in freier Beweiswürdigung nur 
dann als erwiesen angenommen werden darf, wenn die Ergebnisse des Ermittlungsverfahrens ausreichende und 
sichere Anhaltspunkte für eine derartige Schlussfolgerung liefern (VwGH 28.09.1978, Zahl 1013, 1015/76). 
Hauer/Leukauf, Handbuch des österreichischen Verwaltungsverfahrens, 

5. Auflage, § 45 AVG, E 50, Seite 305, führen beispielsweise in Zitierung des Urteils des Obersten Gerichtshofs 
vom 29.02.1987, Zahl 13 Os 17/87, aus: "Die aus der gewissenhaften Prüfung aller für und wider vorgebrachten 
Beweismittel gewonnene freie Überzeugung der Tatrichter wird durch eine hypothetisch denkbare andere 
Geschehensvariante nicht ausgeschlossen. Muss doch dort, wo ein Beweisobjekt der Untersuchung mit den 
Methoden einer Naturwissenschaft oder unmittelbar einer mathematischen Zergliederung nicht zugänglich ist, 
dem Richter ein empirisch-historischer Beweis genügen. Im gedanklichen Bereich der Empirie vermag daher 
eine höchste, ja auch eine (nur) hohe Wahrscheinlichkeit die Überzeugung von der Richtigkeit der 
wahrscheinlichen Tatsache zu begründen, (...)". 
 

Unter Heranziehung dieser, von der höchstgerichtlichen Judikatur festgelegten Prämissen für den Vorgang der 
freien Beweiswürdigung ist daher das Vorbringen des BF in der Gesamtbeurteilung nicht glaubhaft, insoweit es 
asylrelevante Tatsachen betrifft. 
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4. Rechtlich folgt: 
 

4.1. Gemäß § 75 Abs. 7 Z 2 Asylgesetz 2005 idF BGBl. I 122/2009 sind Verfahren, die am 1. Juli 2008 beim 
unabhängigen Bundesasylsenat anhängig sind, vom Asylgerichtshof weiterzuführen. 
 

Gemäß § 9 Abs. 1 des Bundesgesetzes über den Asylgerichtshof, BGBl. I, Nr. 4/2008 idgF 
(Asylgerichtshofgesetz - AsylGHG) entscheidet der Asylgerichtshof in Senaten, soweit eine Entscheidung durch 
einen Einzelrichter oder Kammersenat nicht bundesgesetzlich vorgesehen ist. Gemäß § 61 Abs. 3 AsylG 2005 
entscheidet der Asylgerichtshof über Beschwerden gegen zurückweisende Bescheide nach den §§ 4 und 5 AsylG 
2005 und nach § 68 AVG durch Einzelrichter. Gemäß § 42 AsylG 2005 entscheidet der Asylgerichtshof bei 
Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung oder Rechtsfragen, die sich in einer erheblichen Anzahl von 
anhängigen oder in naher Zukunft zu erwartender Verfahren stellt, sowie gemäß § 11 Abs. 4 AsylGHG, wenn im 
zuständigen Senat kein Entscheidungsentwurf die Zustimmung des Senates findet durch einen Kammersenat. Im 
vorliegenden Verfahren liegen weder die Voraussetzungen für eine Entscheidung durch einen Einzelrichter noch 
die für eine Entscheidung durch den Kammersenat vor. 
 

Gemäß § 23 Absatz 1 AsylGHG sind, soweit sich aus dem Asylgesetz 2005 (AsylG 2005), BGBl. I Nr. 100, 
nicht anderes ergibt, auf das Verfahren vor dem Asylgerichtshof die Bestimmungen des Allgemeinen 
Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 (AVG), BGBl. Nr. 51, mit der Maßgabe sinngemäß anzuwenden, dass an 
die Stelle des Begriffs "Berufung" der Begriff "Beschwerde" tritt, weshalb im gegenständlichen Fall im hier 
ersichtlichen Umfang das Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 - AVG, BGBl. Nr.51 zur Anwendung 
gelangt. 
 

4.2. Gemäß § 75 Abs 1 AsylG 2005 sind alle am 31.12.2005 anhängigen Verfahren nach den Bestimmungen des 
Asylgesetzes 1997 mit der Maßgabe zu Ende zu führen, dass in Verfahren, die nach dem 31. März 2009 beim 
Bundesasylamt anhängig sind oder werden, § 10 in der Fassung BGBl. I Nr. 29/2009 mit der Maßgabe 
anzuwenden ist, dass eine Abweisung des Asylantrages, wenn unter einem festgestellt wurde, dass die 
Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Asylwerbers in seinen Herkunftsstaat zulässig ist, oder 
eine Zurückweisung des Asylantrages als Entscheidung nach dem Asylgesetz 2005 gilt. § 44 AsylG 1997 gilt. 
Die §§ 24, 26, 54 bis 57 und 60 dieses Bundesgesetzes (AsylG 2005) sind auf diese Verfahren anzuwenden. § 27 
in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 122/2009 ist auf diese Verfahren mit der Maßgabe anzuwenden, 
dass das Bundesasylamt oder der Asylgerichtshof zur Erlassung einer Ausweisung zuständig ist und der 
Sachverhalt, der zur Einleitung des Ausweisungsverfahrens führen würde, nach dem 31.12.2005 verwirklicht 
wurde. § 57 Abs 5 und 6 ist auf diese Verfahren mit der Maßgabe anzuwenden, dass nur Sachverhalte, die nach 
dem 31.12.2005 verwirklicht wurden, zur Anwendung dieser Bestimmungen führen. 
 

Gemäß § 44 Abs 1 AsylG 1997 werden Asylanträge, die bis zum 30.04.2004 gestellt wurden, nach den 
Bestimmungen des AsylG 1997 idF BGBl I Nr. 126/2002 geführt. Die §§ 8, 15, 22, 23 Abs 3, 5 und 6, 36, 40 
und 40a sind gemäß § 44 Abs 3 leg cit idF BGBl I Nr. 101/2003 auch auf Verfahren gemäß Abs 1 anzuwenden. 
 

Nachdem der gegenständliche Asylantrag vor dem 30.04.2004 gestellt wurde, ist zusammengefasst also das 
AsylG 1997 idF BGBl I Nr. 126/2002 mit den soeben genannten Maßgaben anzuwenden. 
 

Gem. § 23 des Bundesgesetzes über den Asylgerichtshof, BGBl. I, Nr. 4/2008 (Asylgerichtshofgesetz - 
AsylGHG) idgF sind, soweit sich aus dem Asylgesetz 2005 - AsylG 2005, BGBl. I Nr. 100, nicht anderes ergibt, 
auf das Verfahren vor dem Asylgerichtshof die Bestimmungen des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 
1991 - AVG, BGBl. Nr.51, mit der Maßgabe sinngemäß anzuwenden, dass an die Stelle des Begriffes 
"Berufung" der Begriff "Beschwerde" tritt, weshalb im gegenständlichen Fall im hier ersichtlichen Umfang das 
Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 - AVG, BGBl. Nr.51 zur Anwendung gelangt. 
 

Gemäß § 66 Abs. 4 AVG hat die Berufungsbehörde (der Asylgerichtshof), sofern die Berufung (Beschwerde) 
nicht als unzulässig oder verspätet zurückzuweisen ist, immer in der Sache selbst zu entscheiden. Sie ist 
berechtigt, sowohl im Spruch als auch hinsichtlich der Begründung ihre Anschauung an die Stelle jener der 
Unterbehörde zu setzen und den angefochtenen Bescheid nach jeder Richtung abzuändern. 
 

Zu Spruchpunkt I.: 
 

4.4. Gemäß § 7 AsylG hat die Behörde Asylwerbern auf Antrag mit Bescheid Asyl zu gewähren, wenn glaubhaft 
ist, dass ihnen im Herkunftsstaat Verfolgung (Art. 1 Abschnitt A Z 2 der Genfer Flüchtlingskonvention [GFK]) 
droht und keiner der in Art. 1 Abschnitt C oder F GFK genannten Endigungs- oder Ausschlussgründe vorliegt. 
 



 Asylgerichtshof 04.08.2010 

www.ris.bka.gv.at  Seite 12 von 15 

Nach Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK ist Flüchtling, wer sich aus wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der Rasse, 
Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung 
verfolgt zu werden, außerhalb seines Heimatlandes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese 
Furcht nicht gewillt ist, sich des Schutzes dieses Landes zu bedienen. 
 

Zentraler Aspekt dieses Flüchtlingsbegriffs der GFK ist die wohlbegründete Furcht vor Verfolgung. 
Wohlbegründet kann eine Furcht nur dann sein, wenn sie im Lichte der speziellen Situation des Asylwerbers und 
unter Berücksichtigung der Verhältnisse im Verfolgerstaat objektiv nachvollziehbar ist (vgl. z.B. VwGH 
25.01.2001, Zl. 2001/20/0011, VwGH 21.12.2000, Zl. 2000/01/0131, VwGH 22.12.1999, Zl. 99/01/0334). 
 

Unter Verfolgung ist ein ungerechtfertigter Eingriff von erheblicher Intensität in die zu schützende persönliche 
Sphäre des Einzelnen zu verstehen. Erhebliche Intensität liegt vor, wenn der Eingriff geeignet ist, die 
Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates zu begründen. Eine Verfolgungsgefahr ist 
dann anzunehmen, wenn eine Verfolgung mit einer maßgeblichen Wahrscheinlichkeit droht; die entfernte 
Möglichkeit einer Verfolgung genügt nicht (VwGH 25.01.2001, Zl. 2001/20/0011, VwGH 21.12.2000, Zl. 
2000/01/0131). 
 

Relevant kann darüber hinaus nur eine aktuelle Verfolgungsgefahr sein; sie muss bei Erlassung der Entscheidung 
vorliegen, auf diesen Zeitpunkt hat die der Asylentscheidung immanente Prognose abzustellen, ob der 
Asylwerber mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit Verfolgung aus den in Art. 1 Abschnitt A Z 2 Genfer 
Flüchtlingskonvention genannten Gründen zu befürchten habe (VwGH vom 19.10.2000, Zl. 98/20/0233). 
 

4.5. Wie aus der Beweiswürdigung ersichtlich, ergibt sich aus dem konkreten Vorbringen des BF in 
Zusammenschau mit den getroffenen Feststellungen zum Herkunftsstaat keine glaubhafte Gefährdung im Sinne 
der GFK. Das Vorbringen entspricht in den maßgeblichen Punkten nicht den Tatsachen und es ist daher für eine 
asylrelevante Prüfung nicht geeignet. 
 

4.5.1. Selbst für den Fall, dass der verstorbene Bruder des BF tatsächlich ein Mitglied der PKK gewesen wäre 
und deshalb bis zu seinem Tod im Jahr 1997 im Gefängnis war, ist schon auf Basis der getroffenen 
Länderfeststellungen keine asylrelevante Verfolgung des BF - weder zum Zeitpunkt des Verlassens seines 
Heimatlandes noch für den Fall der Rückkehr in dieses - zu erkennen. Zunächst ist festzuhalten, dass in der 
Türkei keine "Sippenhaft" praktiziert wird. Für die Annahme einer gegen den BF gerichteten "Reflexverfolgung" 
staatlicher Organe - also die Ausübung eines erheblichen und konkreten Zwanges gegen nahe Angehörige von 
Mitgliedern terroristischer Gruppierungen zur Ausforschung des Aufenthaltes derselben - kann im vorliegenden 
Fall nicht ausgegangen werden. Zum einen war der Aufenthalt des Bruders spätestens mit dessen Festnahme den 
Sicherheitsbehörden nicht mehr unbekannt. Zum anderen ist nicht ersichtlich, welchem Zweck eine solche 
Verfolgung ausschließlich des BF und nicht auch seiner weiteren Brüder (eine Verfolgung seiner weiteren 
Brüder hat der BF nicht behauptet) nach dem Tod des verhafteten Bruders noch dienen sollte. Eine Gefährdung 
des BF aus diesem Grund von staatlicher Seite kann daher auch im Falle der Wahrunterstellung mit an Sicherheit 
grenzender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden. 
 

4.5.2. Insofern der BF ein Verfolgungsszenario seitens der PKK - somit von Privaten ausgehend - darstellen 
möchte, indem er angibt, seit er im Geschäft seines Vaters gearbeitet hat, sei er von PKK-Leuten unter Druck 
gesetzt worden - sofern man auch hier von der Richtigkeit der Angaben ausgehen möchte - ist der BF auf die 
Innanspruchnahme der staatlichen Behörden und Organe zum Schutz seiner Sicherheit zu verweisen. Bei der 
PKK handelt es sich um eine terroristische Organisation, gegen die der türkische Staat mit polizeilichen und 
militärischen Mitteln vehement vorgeht. Es ist nicht davon auszugehen, dass deren Agieren, soweit es den 
Behörden bekannt wird, hingenommen und nicht verfolgt wird. Die türkischen Sicherheitskräfte sind 
entsprechend ausgestattet und - wie den Medien nahezu täglich zu entnehmen ist - bereit, gegen diese 
vorzugehen. Mangelnde Schutzfähigkeit oder Schutzwilligkeit der türkischen Behörden und Sicherheitskräfte 
kann in diesem Fall nicht mit Erfolg geltend gemacht werden. Der BF hat nie angegeben, je Schutz und Hilfe bei 
den staatlichen Organen gegen Bedrohungen von PKK-Mitgliedern gesucht zu haben, er kann somit nicht mit 
Erfolg behaupten, dass ihm sein solcher nicht zu Teil geworden wäre. 
 

Auch wenn ein solcher Schutz (so wie in keinem Staat auf der Erde) nicht lückenlos möglich ist, stellen die vom 
BF befürchteten Übergriffe in der Türkei offensichtlich amtswegig zu verfolgende strafbare Handlungen dar. Die 
Schutzwilligkeit und Schutzfähigkeit der Behörden ist somit gegeben (vgl. hierzu auch die Ausführungen des 
VwGH im Erk. vom 8.6.2000, Zahl 2000/20/0141 zu den Voraussetzungen der Schutzwilligkeit und 
Schutzfähigkeit des türkischen Staates; Im soeben zitierten Erk. führte der weiter aus: 

"Der Verwaltungsgerichtshof hat in dem die Gewährung von Asyl an einen algerischen Staatsangehörigen 
betreffenden Erkenntnis vom 22. März 2000, Zl. 99/01/0256, ausgesprochen, dass mangelnde Schutzfähigkeit 
des Staates nicht bedeute, dass der Staat nicht mehr in der Lage sei, seine Bürger gegen jedwede Art von 
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Übergriffen durch Dritte präventiv zu schützen, sondern dass mangelnde Schutzfähigkeit erst dann vorliege, 
wenn eine von dritter Seite ausgehende Verfolgung "infolge nicht ausreichenden Funktionierens der 
Staatsgewalt" nicht abgewendet werden könne (wobei auf die hg. Erkenntnisse vom 7. Juli 1999, Zl. 98/18/0037, 
und vom 6. Oktober 1999, Zl. 98/01/0311, Bezug genommen wird). Dies sei dann der Fall, wenn für einen von 
dritter Seite Verfolgten trotz des staatlichen Schutzes der Eintritt eines - entsprechende Intensität erreichenden - 
Nachteiles mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit zu erwarten sei. 
 

Die belangte Behörde leitete aus dem Umstand, dass der türkische Staat bereits die Androhung einer schweren 
und rechtswidrigen Schadenszufügung strafgerichtlich verpöne, jedenfalls aber eine mit dem Motiv der 
Blutrache begangene Tötung mit der [Anm: nunmehr in der Türkei nicht mehr angewandten] Todesstrafe 
bedrohe, die nicht unschlüssige Folgerung ab, dass der türkische Staat gewillt sei, den erforderlichen Schutz zu 
gewähren. Nach den Feststellungen der belangten Behörde hat der türkische Staat sowohl den Willen als auch 
die Fähigkeit, den Beschwerdeführer vor den Gefahren einer befürchteten Blutrache ausreichend zu schützen. 
Die Beschwerde hält dem Argument, der Beschwerdeführer hätte bei staatlichen Stellen Schutz vor Verfolgung 
finden können, lediglich entgegen, dass ein einmal gegebenes Versprechen, für eine getötete, nahe stehende 
Person Blutrache zu verüben, nicht einfach wieder zurückgenommen werden könne. Das Versprechen, Blutrache 
zu üben, binde - nach islamischer Weltanschauung - jene Person, die das Versprechen abgegeben habe, und 
keine wie auch immer geartete Strafdrohung könne eine die Vollziehung der Blutrache versprechende Person 
von der Ausübung ihrer nunmehrigen "Pflicht" abschrecken. Der Vollzug der versprochenen Blutrache werde 
zur Lebensaufgabe des Versprechenden. Es erscheine nicht möglich, sich unter den Schutz des türkischen 
Staates zu stellen, weil der Beschwerdeführer rund um die Uhr bis zu seinem Lebensende vom türkischen Staat 
beschützt werden müsste. Der türkische Staat habe weder die finanziellen Mitteln noch ein Interesse an einem 
solchen Personenschutz. 
 

... Die belangte Behörde hat ...klar zum Ausdruck gebracht, dass sie 

von einer ausreichenden Schutzgewährung durch den türkischen Staat ausgehe und sie hat den Beschwerdeführer 
erfolglos aufgefordert, Beweismittel vorzulegen, die diese Annahme erschüttern könnten .... Staatliche 
Schutzgewährung ist um so eher zu erwarten, als es sich bei den mutmaßlichen Verfolgern um verhältnismäßig 
leicht auszuforschende Verwandte des vom Beschwerdeführer widerrechtlich Getöteten handeln würde. Der 
Beschwerdeführer hat überdies nicht einmal den Versuch unternommen, etwa durch Anzeige im Sinne des Art. 
191 des türkischen Strafgesetzbuches staatlichen Schutz vor möglicher Blutrache in Anspruch zu nehmen. Es ist 
auch nicht offenkundig, dass der Beschwerdeführer der von ihm behaupteten Gefahr in der gesamten Türkei 
ausgesetzt wäre und ihm daher keine Möglichkeit offen stünde, innerhalb seines Heimatstaates einen sicheren 
Aufenthaltsort zu finden."). 
 

Die bloße Möglichkeit, dass staatlicher Schutz nicht rechtzeitig gewährt werden kann, vermag eine gegenteilige 
Feststellung nicht zu begründen, solange nicht von der maßgeblichen Wahrscheinlichkeit der Nichtgewährung 
staatlichen Schutzes auszugehen ist. 
 

4.5.3. Sofern zum Ausdruck gebracht wird, dass Kurden in der Türkei generell verfolgt werden würden, ist 
auszuführen, dass laut ständiger Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes die Zugehörigkeit zu einer bestimmten 
ethnischen Gruppe allein kein Grund für die Asylanerkennung rechtfertigt, sofern nicht konkrete gegen den 
Asylwerber selbst gerichtete Verfolgungshandlungen glaubhaft gemacht werden. Darüber hinaus kann - wie 
bereits ausgeführt - auch den vorliegenden Länderinformation nicht entnommen werden, dass Kurden allein 
aufgrund ihrer Abstammung verfolgt oder staatlichen Repressionen unterworfen werden. Auch der Umstand, 
dass der Beschwerdeführer der kurdischen Volksgruppe angehört, bewirkt sohin für sich allein nicht, dass ihm 
Asyl zu gewähren wäre, weil sich aus den getroffenen Länderfeststellungen keine konkreten Anhaltspunkte 
dafür ergeben, dass Angehörige seiner Volksgruppe schon alleine wegen dieser Zugehörigkeit Verfolgung im 
Sinne der GFK ausgesetzt wären. Es ist den Länderfeststellungen eindeutig zu entnehmen, dass es keine gezielte 
Verfolgung wegen der Zugehörigkeit zur kurdischen Volksgruppe in der Türkei gibt. 
 

Überdies existieren - auch unter Berücksichtigung des zur Zeit wieder verschärften Vorgehens des türkischen 
Staates gegen militante Kurden (v.a. die PKK) - derzeit keine aktuellen Berichte über die Lage der Kurden in der 
Türkei und damit keine von Amts wegen aufzugreifenden Anhaltspunkte dafür, dass gegenwärtig Personen 
kurdischer Volksgruppenzugehörigkeit in der Türkei generell mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit allein 
aufgrund ihrer Volksgruppenzugehörigkeit einer asylrelevanten - sohin auch einer maßgeblichen Intensität 
erreichenden - Verfolgung ausgesetzt bzw. staatlichen Repressionen unterworfen würden. Ein systematisches, 
flächendeckendes Vorgehen gegen Kurden, welches dieser Personengruppe einen Verbleib in der Türkei 
unerträglich machen würde, ist sohin nicht feststellbar. 
 

Der Beschwerdeführer war in der Vergangenheit auch keinen wie immer gearteten eingriffsintensiven 
Verfolgungshandlungen ausgesetzt und ist er überdies vor seiner Ausreise aus der Türkei nicht aus politischen 
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oder ethnischen, rassischen oder religiösen Gründen ins Blickfeld der Behörden geraten ist. Der BF wurde zwar 
wegen versuchter illealger Ausreise verurteilt. Dies hat jedoch bereits im Jahr 1994 stattgefunden und besaß zum 
Ausreisezeitpunkt im Jahr 2001 bzw. besitzt zum Entscheidungszeitpunkt - somit 16 Jahre danach (!) - keine 
relevante Aktualität mehr. Im Übrigen hat er die verhängte Strafe unmittelbar darauf verbüßt. Dass der 
Antragsteller auf Grund seiner Volksgruppenzugehörigkeit mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit Verfolgung zu 
befürchten hat, hat er nicht hinreichend dargetan bzw. ist dies auch nicht durch nachvollziehbares 
Dokumentationsmaterial indiziert. 
 

4.5.4. Zu einer allfällig existenziellen Gefährdung des Beschwerdeführers im Falle einer Rückkehr ist 
auszuführen, dass unter Berücksichtigung der getroffenen Länderfeststellungen, jedenfalls keine existentiellen 
Gefährdungen von Angehörigen der Volksgruppe der Kurden festgestellt werden kann. Zum 
Entscheidungszeitpunkt sind auch keine Umstände notorisch sind, aus denen sich eine ernste Verschlechterung 
der allgemeinen Lage sowie der Lage der Kurden oder der wirtschaftlich-sozialen Lage in der Türkei ergeben 
würde. 
 

Auch das Vorliegen eines Nachfluchtgrundes ist im gegenständlichen Fall zu verneinen. Nach den getroffenen 
Feststellungen gibt es keine Anhaltspunkte dafür, dass türkische Staatsangehörige kurdischer 
Volksgruppenzugehörigkeit die aus dem Ausland in ihre Heimat zurückkehren, nunmehr asylrelevanten 
Verfolgungshandlungen ausgesetzt wären. 
 

Das Vorbringen lässt sohin keinen Asylkonnex erkennen und somit war die Beschwerde jedenfalls hinsichtlich 
Spruchpunkt I. abzuweisen. 
 

5. Zu Spruchpunkt II. des erstinstanzlichen Bescheides: 
 

5.1. Gemäß Art. 5 § 1 des Fremdenrechtspakets BGBl. I 100/2005 ist das FrG mit Ablauf des 31.12.2005 außer 
Kraft getreten; am 1.1.2006 ist gemäß § 126 Abs. 1 Fremdenpolizeigesetz 2005 (Art. 3 BG BGBl. I 100/2005; in 
der Folge: FPG) das FPG in Kraft getreten. Gemäß § 124 Abs. 2 FPG treten, soweit in anderen Bundesgesetzen 
auf Bestimmungen des FrG verwiesen wird, an deren Stelle die entsprechenden Bestimmungen des FPG. 
Demnach wäre die Verweisung des § 8 Abs. 1 AsylG auf § 57 FrG nunmehr auf die "entsprechende 
Bestimmung" des FPG zu beziehen, das ist § 50 FPG. Anzumerken ist, dass sich die Regelungsgehalte beider 
Vorschriften (§ 57 FrG und § 50 FPG) nicht in einer Weise unterscheiden, die für den vorliegenden Fall von 
Bedeutung wäre. Die Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes, die sich - unmittelbar oder mittelbar - auf § 
57 FrG bezieht, lässt sich insoweit auch auf § 50 FPG übertragen. 
 

Die Zurückweisung, die Hinderung an der Einreise, Zurückschiebung oder Abschiebung Fremder in einen Staat 
ist unzulässig, wenn dadurch Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK oder das Protokoll Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention 
zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten über die Abschaffung der Todesstrafe verletzt würde oder 
für sie als Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher 
Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konfliktes verbunden wäre (§ 8 Abs 1 AsylG 
iVm § 50 Abs. 1 FPG) bzw. dort ihr Leben oder ihre Freiheit aus Gründen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, 
Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Ansichten bedroht wäre (Art. 
33 Z 1 der GFK iVm § 50 Abs. 2 FPG und § 8 Abs 1 AsylG), es sei denn es bestehe eine inländische 
Fluchtalternative. 
 

Zur Auslegung des § 8 AsylG iVm § 50 FPG 2005 ist die Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes zu § 37 
Fremdengesetz, BGBl. Nr. 838/1992 und § 57 Fremdengesetz, BGBl I Nr. 126/2002 BGBL, heranzuziehen. 
Danach erfordert die Feststellung nach dieser Bestimmung das Vorliegen einer konkreten, den Berufungswerber 
betreffenden, aktuellen, durch staatliche Stellen zumindest gebilligten oder (infolge nicht ausreichenden 
Funktionierens der Staatsgewalt) von diesen nicht abwendbaren Gefährdung bzw. Bedrohung. Ereignisse, die 
bereits längere Zeit zurückliegen, sind daher ohne Hinzutreten besonderer Umstände, welche ihnen noch einen 
aktuellen Stellenwert geben, nicht geeignet, die begehrte Feststellung nach dieser Gesetzesstelle zu tragen (vgl. 
VwGH 25.01.2001, Zl. 2001/20/0011; VwGH 14.10.1998, Zl. 98/01/0122). Die Anforderungen an die 
Schutzwilligkeit und Schutzfähigkeit des Staates entsprechen jenen, wie sie bei der Frage des Asyls bestehen 
(VwGH 08.06.2000, Zl. 2000/20/0141). Ereignisse, die bereits längere Zeit zurückliegen, sind daher nicht 
geeignet, die Feststellung nach dieser Gesetzesstelle zu tragen, wenn nicht besondere Umstände hinzutreten, die 
ihnen einen aktuellen Stellenwert geben (vgl. VwGH 14.10.1998, Zl. 98/01/0122, VwGH 25.01.2001, Zl. 
2001/20/0011). Die Gefahr muss sich auf das gesamte Staatsgebiet beziehen (z.B. VwGH 26.06.1997, Zl. 
95/21/0294, VwGH 25.01.2001, Zl. 2000/20/0438, VwGH 30.05.2001, Zl. 97/21/0560). Herrscht in einem Staat 
eine extreme Gefahrenlage, durch die praktisch jeder, der in diesen Staat abgeschoben wird - auch ohne einer 
bestimmten Bevölkerungsgruppe oder Bürgerkriegspartei anzugehören -, der konkreten Gefahr einer Verletzung 
der durch Art. 3 MRK gewährleisteten Rechte ausgesetzt wäre, so kann dies der Abschiebung eines Fremden in 
diesen Staat entgegenstehen (VwGH 08.06.2000, Zl. 99/20/0203). Die bloße Möglichkeit einer dem Art. 3 MRK 
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widersprechenden Behandlung in jenem Staat, in den ein Fremder abgeschoben wird, genügt nicht, um seine 
Abschiebung in diesen Staat unter dem Gesichtspunkt des § 57 FrG als unzulässig erscheinen zu lassen; 
vielmehr müssen konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass gerade der Betroffene einer derartigen Gefahr 
ausgesetzt sein würde (VwGH 27.02.2001, Zl. 98/21/0427, VwGH 20.06.2002, Zl. 2002/18/0028). Im Übrigen 
ist auch im Rahmen des § 8 AsylG zu beachten, dass mit konkreten, durch entsprechende Bescheinigungsmittel 
untermauerten Angaben das Bestehen einer aktuellen Gefährdung bzw. Bedrohung im Sinne des § 57 Abs. 1 
oder 2 FrG glaubhaft zu machen ist (vgl. VwGH 25.01.2001, Zl. 2001/20/0011). 
 

Bei der Entscheidungsfindung ist insgesamt die Rechtsprechung des EGMR zur Auslegung der EMRK, auch 
unter dem Aspekt eines durch die EMRK zu garantierenden einheitlichen europäischen Rechtsschutzsystems als 
relevanter Vergleichsmaßstab zu beachten. Dabei kann bei der Prüfung von außerhalb staatlicher 
Verantwortlichkeit liegender Gegebenheiten nur dann in der Außerlandesschaffung des Antragsstellers eine 
Verletzung des Art. 3 EMRK liegen, wenn außergewöhnliche, exzeptionelle Umstände, glaubhaft gemacht sind 
(vgl EGMR, Urteil vom 06.02.2001, Beschwerde Nr. 44599/98, Bensaid v United Kingdom und Henao v. The 
Netherlands, Unzulässigkeitsentscheidung vom 24.06.2003, Beschwerde Nr. 13669/03). 
 

Nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes hat der Antragsteller das Bestehen einer aktuellen, 
durch staatliche Stellen zumindest gebilligten oder nicht effektiv verhinderbaren Bedrohung der relevanten 
Rechtsgüter glaubhaft zu machen, wobei diese aktuelle Bedrohungssituation mittels konkreter, die Person des 
Fremden betreffender, durch entsprechende Bescheinigungsmittel untermauerter Angaben darzutun ist (VwGH 
26.6.1997, Zl. 95/18/1293, 17.7.1997, Zl. 97/18/0336). So auch der EGMR in stRsp, welcher anführt, dass es 
trotz allfälliger Schwierigkeiten für den Antragsteller "Beweise" zu beschaffen, es dennoch ihm obliegt - so weit 
als möglich - Informationen vorzulegen, die der Behörde eine Bewertung der von ihm behaupteten Gefahr im 
Falle einer Abschiebung ermöglicht ( zB EGMR Said gg. die Niederlande, 5.7.2005). 
 

5.2. In der Türkeierfolgen weder grobe, massenhafte Menschenrechtsverletzungen unsanktioniert, noch ist nach 
den getroffenen Feststellungen von einer völligen behördlichen Willkür auszugehen ist, weshalb auch kein "real 
Risk" (dazu jüngst VwGH vom 31.03.2005, Zl. 2002/20/0582) einer unmenschlichen Behandlung festzustellen 
ist. 
 

Daher ist es auch dem BF, einem gesunden, arbeitsfähigen Mann von nunmehr 42 Jahren, zuzumuten, in die 
Türkei zurückzukehren, ohne dass ein reales Risiko einer Verletzung von Art 3 EMRK bestünde. Besondere 
Umstände (zB schwere Krankheit, entsprechend der Judikatur des EGMR), die ausnahmsweise gegen eine 
Rückkehr sprechen würden, sind im vorliegenden Verfahren nicht hervorgekommen. Ebenso wenig ist 
ersichtlich, dass dem BF im Fall seiner Abschiebung in die Türkei dort die notdürftigste Lebensgrundlage fehlt. 
So spricht er neben Kurdisch auch die Sprache der Majoritätsbevölkerung Türkisch. Aus der Reise des BF nach 
Österreich ist ersichtlich, dass er mobil und in der Lage ist, auch in einer für ihn fremden Umgebung sein Leben 
zu meistern. Laut eigenem Vorbringen hat der BF den Beruf eines KFZ-Mechanikers erlernt und arbeitete er in 
der Türkei in einem familieneigenen Lebensmittelgeschäft. Es wurden keine Gründe vorgebracht, weshalb eine 
berufliche Tätigkeit zur Beschaffung seines Lebensunterhaltes nicht auch nach seiner Rückkehr in die Türkei 
wieder möglich sein sollte. Zudem leben gemäß der Aktenlage auch noch seine Eltern und drei Geschwister in 
der Türkei und ist sohin auch ein soziales Netz gegeben. 
 

Aus den getroffenen Länderfeststellungen ergibt sich auch, dass die Grundversorgung der Bevölkerung in der 
Türkei sehr wohl gesichert ist. Der Beschwerdeführer ist nach allgemeiner Lebenserfahrung arbeitsfähig und ist 
daher davon auszugehen, dass er ohne jedes substantiierte Vorbringen nicht als im Sinne der EMRK gefährdet 
anzusehen ist. Ein Abschiebungshindernis im Sinne von Art. 3 EMRK iVm § 8 Abs. 1 AsylG liegt somit nicht 
vor. 
 

Der Asylgerichtshof verkennt dabei nicht, dass sich die wirtschaftliche Situation in der Türkei schlechter 
darstellt als in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union bzw in Österreich, aus den Berichten geht aber 
keinesfalls hervor, dass sie dergestalt wäre, dass das existentielle Überleben gefährdet wäre. 
 

Aufgrund der getroffenen Ausführungen ist davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer nicht vernünftiger 
Weise (VwGH 9.5.1996, Zl.95/20/0380) damit rechnen muss, in dessen Herkunftsstaat mit einer über die bloße 
Möglichkeit (z.B. VwGH vom 19.12.1995, Zl. 94/20/0858, VwGH vom 14.10.1998. Zl. 98/01/0262) 
hinausgehenden maßgeblichen Wahrscheinlichkeit einer aktuellen (VwGH 05.06.1996, Zl. 95/20/0194) Gefahr 
im Sinne des § 8 AsylG ausgesetzt wäre, weshalb die Gewährung von subsidiären Schutz ausscheidet. 
 

Somit war auch die Beschwerde gegen Spruchpunkt II. des Bescheides des Bundesasylamtes abzuweisen und 
insgesamt spruchgemäß zu entscheiden. 


